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Beantwortung der Anfrage „KOMPASS Programm und der neuen Stadtpolizei“ 
AF-24/2022 
 
 
Sehr geehrte/r Frau/Herr Fraktionsvorsitzende/r Warlich, 
sehr geehrte/r Frau/Herr Stadtverordnete/er Birnbaum, 
 
zu Ihrer Anfrage „KOMPASS Programm und der neuen Stadtpolizei“ können wir Ihnen 
folgende Rückmeldung geben: 
 
Welche Stellen der Stadt Nidderau wurden im Zusammenhang mit dem Beitritt zum 
Präventionsprogramm KOMPASS geschaffen? 
Es wurden im Zusammenhang mit dem Beitritt zum Präventionsprogramm KOMPASS 
keine Stellen geschaffen. 
 
Wie viele Mitarbeiter der Stadt Nidderau arbeiten im Zusammenhang mit dem 
Programm KOMPASS? 
Das kann nicht allgemein beantwortet werden, da es sicher verschiedene Themenbereiche 
geben wird, die von verschiedenen Mitarbeitern aufgegriffen werden müssen. Dieses 
fachübergreifende Arbeiten wird bereits praktiziert, insbesondere bei Beschwerden über 
Jungerwachsene. 
 
Welche „Örtlichkeiten“ in Nidderau wurden im Rahmen der Beseitigung von 
Angsträumen und der städtebaulichen Prävention in Augenschein genommen und 
was wurde verbessert? 
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 Der Magistrat  

  

Sachbearbeiter/in Alexandra Nolte 

Abteilung FB 30 

Telefon-Durchwahl 06187/299-130 

E-Mail alexandra.nolte@nidderau.de 

Ihr Zeichen  

Ihre Nachricht  

Unser Zeichen  

Aktenzeichen  

Datum 08.08.2022 

CDU - Fraktion 
Fraktionsvorsitzende/r 
Thomas Warlich 
Danziger Straße 13 
61130 Nidderau 
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Das ist ein weiterer Schritt, der nach der Sicherheitskonferenz folgt. Diese soll, in der 
Hoffnung die pandemische Lage lässt es zu, im Herbst stattfinden. 
 
Wann gibt es die Bürgersprechstunde der Schutzfrau vor Ort wieder? 
Die Schutzfrau vor Ort wird Ihre Tätigkeit nach den Sommerferien wieder aufnehmen. 
 
Gibt es in Zukunft Präventionsmaßnahmen für Jugendliche? 
Präventionsmaßnahmen für Jugendliche werden von der Kinder- und Jugendhilfe 
ausgeführt. Das ist keine Aufgabe einer Ordnungsbehörde. 
 
Wann werden wieder eigenständige Geschwindigkeitskontrollen durch das 
Ordnungsamt durchgeführt? 
Die Straßenverkehrsbehörde führt seit September 2019 eigenständige 
Geschwindigkeitskontrollen durch. Drittanbieter sind gesetzlich verboten, das 
Vertragsverhältnis haben wir Mai 2019, noch vor dem Urteil des OLG, eingestellt. 
 
Wann werden die festinstallierten Blitzer in Betrieb genommen? 
Eine technische Aufrüstung der bestehenden festinstallierten Gehäuse wird derzeit geprüft. 
 
Seit wann gibt es die Stadtpolizei und welche weitergehenden Aufgaben können 
ausgeführt werden? 
Die Stadtpolizei gibt es seit Mai 2022. Die Stadtpolizei ist wie die Ordnungspolizei eine 
Gefahrenabwehrbehörde. Die Aufgaben ergeben sich aus dem Tagesgeschäft. Weiterhin 
sind die Tätigkeitsbeschreibungen im Stellenplan eines jeden Ordnungspolizeibeamten 
festgelegt. 
 
Gibt oder gab es eine besondere Ausbildung? 
Selbstverständlich wird es auch weiterhin Fortbildungen geben. Eine „besondere“ 
Ausbildung ist bei einer Änderung der Namensbezeichnung nicht notwendig. 
 
Wird es einen Schichtdienst in Zukunft geben? 
Es kann dann ein Schichtdienst umgesetzt werden, wenn ausreichend Personal vorhanden 
ist. Aktuell gibt es bereits unterschiedliche Dienstzeiten, die nach Priorität koordiniert 
werden.  
 
Mit der Beantwortung dieser Anfrage war 1 Mitarbeiter/in insgesamt 1 Stunde/n befasst. 
Dafür sind Kosten in Höhe von 65,00 Euro entstanden. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Andreas Bär 
Bürgermeister 
 
Informationen zum Schutz personenbezogener Daten und deren Verarbeitung durch die 
Stadt Nidderau nach Artikel 13 und 14 der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung 
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befinden sich auf der Internetseite der Stadt Nidderau unter 
https://www.nidderau.de/datenschutz/. Auf Wunsch betroffener Personen übersenden wir 
diese Informationen auch in Papierform. 




